
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT 

FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

213800T5TN9TXJMB1G69 

 

Nachhaltiges Investitionsziel 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

  
Ja   

Nein 

 

 
Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: 97,93 % 

   

 
 
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

   

 
 
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 
Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: _ % 
 

 

 
Es wurden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es _ % 
an nachhaltigen Investitionen 

   

 
 
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 
   

 
 
mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

   

 
 
mit einem sozialen Ziel 

   

 
Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen 

getätigt 
 
 

 

 

 

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts 

erreicht? 

Der Teilfonds zielte darauf ab, positive Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (ESG) zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 
von Unternehmen investierte, die zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen beitrugen („beitragende Unternehmen“ und „SDGs“). Gleichzeitig strebte er eine 
langfristige Gesamtrendite an. 

Dieser Teilfonds bewarb folgende nachhaltige Investitionsziele: 

1. Investitionen in ein Portfolio von Unternehmen, die einen Beitrag zu beitragenden 
Unternehmen und SDGs leisteten – darunter unter anderem „Maßnahmen zum Klimaschutz“, 
„Bezahlbare und saubere Energie“, „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“, 
„Gesundheit und Wohlergehen“ sowie „Weniger Ungleichheiten“. 
2. Die Identifizierung und Analyse der ökologischen und sozialen Faktoren, darunter die 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung eines Unternehmens, die einen 
integralen Bestandteil der Anlageentscheidungen bildeten. 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen 
Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssys-
tem, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

Mit 
Nachhaltigkeits-

indikatoren wird 
gemessen, 

inwieweit die 
nachhaltigen Ziele 

dieses 

Finanzprodukts 

erreicht werden. 



3. Berücksichtigung von Investitionen mit geringerer Kohlenstoffintensität im Vergleich zum 
100 % MSCI AC World Index TRI (der „Referenzwert“). 
4. Berücksichtigung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“) und der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen („OECD“). Wenn Fälle potenzieller Verstöße gegen die Grundsätze 
des UNGC festgestellt werden, werden Unternehmen ESG-Due-Diligence-Prüfungen von HSBC 
unterzogen, um ihre Eignung für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds zu bestimmen 
und, falls sie als ungeeignet erachtet werden, ausgeschlossen zu werden. 
5. Ausschluss von Aktivitäten, die von den Richtlinien von HSBC Asset Management für 
verantwortungsbewusstes Investieren abgedeckt werden (die „ausgeschlossenen Aktivitäten“). 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 
Nachhaltigkeitsindikator Teilfonds Referenzwert 
Berücksichtigung von SDGs 

 
  

Identifizierung und Analyse der ökologischen und 
sozialen Faktoren eines Unternehmens 

  

ESG-Score (Score von Drittanbietern) 8,59 6,71 
Berücksichtigung von Investitionen mit geringerer 
Kohlenstoffintensität 

 

  

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – 
Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz 

17,38 121,98 

Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit 
den Grundsätzen des UNGC und der OECD 

 

  

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) für multinationale Unternehmen 

0,00 % 1,29 % 

Ausgeschlossene Aktivitäten Der Teilfonds hat nicht in eine der im 
Prospekt bzw. in den vorvertraglichen 

Informationen aufgeführten 
ausgeschlossenen Aktivitäten investiert 

 

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung basieren auf dem Vier-Quartals-
Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2025 endenden Geschäftsjahres. 

Referenzwert – MSCI All Country World 

 ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 
 

Nachhaltigkeitsindikator Zeitraum zum Teilfonds Referenzwert 
Identifizierung und Analyse der 
ökologischen und sozialen Faktoren 
eines Unternehmens 
 

   

ESG-Score (Score von Drittanbietern) 31. März 2025 8,59 6,71 
 31. März 2024 8,58 6,78 
 31. März 2023 8,51 6,82 
Berücksichtigung von Investitionen 
mit geringerer Kohlenstoffintensität 
 

   

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, 
in die investiert wird – Tonnen CO2-
Äquivalente pro Million Euro Umsatz 

31. März 2025 17,38 121,98 
31. März 2024 34,46 126,54 
31. März 2023 52,42 154,34 

Verantwortungsvolle 
Geschäftspraktiken im Einklang mit 
den Grundsätzen des UNGC und der 
OECD 
 

   

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen 

31. März 2025 0,00 % 1,29 % 
31. März 2024 0,00 % 1,39 % 
31. März 2023 0,00 % 1,65 % 



Ausgeschlossene Aktivitäten 

Engagement in umstrittenen Waffen 
(Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische und biologische Waffen) 

31. März 2025 0,00 % 0,21 % 

31. März 2024 0,00 % 0,22 % 

31. März 2023 0,00 % 0,00 % 
Bitte beachten Sie, dass die Nachhaltigkeitsindikatoren in dem jüngsten Dokument mit den vorvertraglichen 
Informationen aktualisiert wurden. Dieses Dokument ist Bestandteil des Prospekts vom 31. März 2025. 
Daher kann die obige Tabelle gegenüber den Vorjahren Abweichungen aufweisen 

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen 

Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt? 

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds wurden nach dem Grundsatz „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) bewertet, um 
sicherzustellen, dass die Investitionen ökologischen oder sozialen Zielen nicht erheblich 
schadeten. Das DNSH-Prinzip galt nur für die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen 
des Teilfonds. Dieses Prinzip war in den Anlageentscheidungsprozess integriert, der die 
Beurteilung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) umfasste. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die obligatorischen PAIs im Sinne von Tabelle 1, Anhang 1 der Technischen 
Regulierungsstandards für Verordnung 2019/2088 wurden verwendet, um zu 
beurteilen, ob die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds dem ökologischen oder 
sozialen Ziel erheblich schadeten. 
Um die DNSH-Beurteilung zu unterstützen, wurden in den PAIs quantitative Kriterien 
festgelegt. 
In Fällen, in denen keine oder nicht ausreichende Daten vorlagen, wurde alternativ 
entweder eine qualitative Bewertung und/oder eine geeignete Ersatzkennzahl verwendet 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Der Anlageberater setzte externe Research-Anbieter ein, um die beitragenden 
Unternehmen auf Kontroversen zu überwachen, die auf potenzielle Verstöße gegen die 
UNGC-Grundsätze hinwiesen. Unternehmen, bei denen ein potenzieller Verstoß gegen 
die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde, wurden systematisch ausgeschlossen, es sei 
denn, sie durchliefen eine von der HSBC durchgeführte ESG-Due-Diligence-Prüfung, 
die zu dem Ergebnis kam, dass sie nicht gegen die Grundsätze verstießen. 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Im Rahmen des Anlageverfahrens berücksichtigte der Teilfonds gezielt die folgenden PAIs: 

Wichtigste nachteilige Auswirkung Zeitraum zum Teilfonds Referenzwert 

3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, 
in die investiert wird – Tonnen CO2-
Äquivalente pro Million Euro Umsatz 

31. März 2025 17,38 121,98 

31. März 2024 34,46 126,54 

31. März 2023 52,42 154,34 

10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen 

31. März 2025 0,00 % 1,29 % 

31. März 2024 0,00 % 1,39 % 

31. März 2023 0,00 % 1,65 % 

14. Engagement in umstrittenen Waffen 
(Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische und biologische Waffen) 

31. März 2025 0,00 % 0,21 % 

31. März 2024 0,00 % 0,22 % 

31. März 2023 0,00 % 0,00 % 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 



Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung basieren auf dem Vier-Quartals-
Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2025 endenden Geschäftsjahres. 

Referenzwert – MSCI All Country World 

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?  

Größte Investitionen Sektor % der 
Vermögenswerte 

Land 

Microsoft Corporation Informationstechnologie 9,22 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

ASML Holding NV Informationstechnologie 8,77 % Niederlande 

Visa Inc. Klasse A Finanzen 6,69 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

L'Oreal S.A. Basiskonsumgüter 5,44 % Frankreich 

Alcon AG Gesundheitswesen 4,77 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

Adobe Inc. Informationstechnologie 4,75 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

MSCI Inc. Klasse A Finanzen 4,48 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

Waters Corporation Gesundheitswesen 4,33 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

IDEXX Laboratories, Inc. Gesundheitswesen 4,28 % Vereinigte Staaten von 
Amerika 

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt 
 
 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

97,93 % des Portfolios waren in nachhaltige Investitionen investiert. 

 Wie sah die Vermögensallokation aus?  
 

 

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem 
sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. 
Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf ein Unternehmen oder ein Emittent unter dem 
Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden. 

 

Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden entsprechen die Prozentsätze der als „Taxonomiekonform“ und 
„Andere“ eingestuften Investitionen nicht dem Anteil der unter „#1 Nachhaltig“ ausgewiesenen Investitionen. 

 
 

 In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

Sektor / Teilsektor % der Vermögenswerte 

Informationstechnologie 31,65 % 

Gesundheitswesen 30,08 % 

Finanzen 10,94 % 

Industriegüter 8,10 % 

Investitionen 

#1 Nachhaltige 
Investitionen 

 

 
97,93 % 

Ökologisch* 
 

 
97,93 % Andere 

 
 

96,70 % 

#1 Nachhaltige 

Investitionen 
umfasst nachhaltige 
Investitionen mit 
ökologischen oder 
sozialen Zielen. 

#2 Nicht nachhaltig 
 

 
2,07 % 

Taxonomiekonform 
 
 

0,12 % 

#2 Nicht nachhaltig 
umfasst 
Investitionen, die 
nicht als nachhaltige 
Investitionen 
eingestuft werden. 

Die Liste umfasst 
die folgenden 

Investitionen, auf 

die der größte 

Anteil der 

Investitionen 
entfiel, die im 

Bezugszeitraum mit 

dem Finanzprodukt 
getätigt wurden: 

basierend auf dem 
Vier-Quartals-

Durchschnitt der 

Positionen des 
Bezugszeitraums 

zum 31.03.2025 

Die 

Vermögensalloka-

tion gibt den 

jeweiligen Anteil der 

Investitionen in 
bestimmte 

Vermögenswerte an. 



Basiskonsumgüter 7,63 % 

Zyklische Konsumgüter 5,11 % 

Grundstoffe 3,38 % 

Barmittel und Derivate 2,07 % 

Kommunikationsdienstleistungen 1,04 % 

Summe 100,00 % 
 

 

 

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der  
EU-Taxonomie in Einklang gebracht? 

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0,12 %. 
Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu 
tätigen. 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 
 

 
Ja:   

  
 
In fossiles Gas  In Kernenergie 

 
Nein   

 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,  
wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie 
erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für  
EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der  
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 
Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 
Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die 
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 
gegenüber Staaten. 

✓ 

1. Taxonomiekonformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomiekonformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Umsatzer-
löse 

 
 
 
 

CapEx 
 
 
 
 
 

OpEx 

Umsatzer-
löse 

 
 
 
 

CapEx 
 
 
 
 
 

OpEx 

0 %  50 %  100 % 0 %  50 %  100 % 

■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas 

■ Taxonomiekonform: Kernenergie 

■ Taxonomiekonform  

(ohne fossiles Gas und Kernenergie) 

■ Nicht taxonomiekonform 

■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas 

■ Taxonomiekonform: Kernenergie 

■ Taxonomiekonform  
(ohne fossiles Gas und Kernenergie) 

■ Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik gibt 100,0 % der Gesamtinvestitionen 
wieder. 

99,88 % 

99,73 % 

100,00 % 

99,88 % 

99,73 % 

100,00 % 

0,12 % 

0,27 % 

0,12 % 

0,27 % 

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformi-

tät umfassen die 

Kriterien für fossiles 

Gas die Begrenzung 

der Emissionen und 
die Umstellung auf 

voll erneuerbare 
Energie oder CO2-

arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Die 
Kriterien für 

Kernenergie 

beinhalten 
umfassende 

Sicherheits- und 

Abfallentsorgungs-

vorschriften. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, 
die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen,  
in die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft. 

- Betriebsaus-
gaben (OpEx), die 
die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln. 



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in 
Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, 0,12 %. 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

Indikator 2024-25 2023-24 2022-23 
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie) 0,12 % 0,38 % 0,00 % 
Umsatz – Nicht taxonomiekonform 99,88 % 99,62 % 100,00 % 
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
CAPEX – Nicht taxonomiekonform 99,73 % 99,59 % 100,00 % 
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie) 0,27 % 0,41 % 0,00 % 
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie) 0,00 % 0,03 % 0,00 % 
OPEX – Nicht taxonomiekonform 100,00 % 99,97 % 100,00 % 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden? 

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel war 96,70 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie 
konforme Investitionen zu tätigen. 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Teilfonds investierte in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von 
Unternehmen ausgegeben wurden, die einen aktiven Beitrag zu den UN-SDGs leisteten und 
daher als soziale Elemente von Investitionen gelten, nämlich „Gesundheit und 
Wohlbefinden“, „Gleichstellung der Geschlechter“, „Menschenwürdige Arbeit und 
Wirtschaftswachstum“ sowie „Weniger Ungleichheiten“. Diese sozialen UN-SDGs wurden 
jedoch in Verbindung mit den ökologischen UN-SDGs betrachtet. Daher ist es nicht möglich, 
einen separaten Anteil sozial nachhaltiger Investitionen auszuweisen. 

Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

„#2 Andere“ umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In 
manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen 
zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-
Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im 
Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft. 

Der Teilfonds hielt Barmittel/Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel 
ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen 
Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des 
Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten 
Portfoliomanagements. Barmittel/Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente 
verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz. 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des 
nachhaltigen Investitionsziels ergriffen? 
  

Übergangstätig-
keiten sind 
Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

 sind 

nachhaltige 
Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 
nachhaltige 

Wirtschaftstätigkei-
ten gemäß der 

Verordnung (EU) 

2020/852 nicht 

berücksichtigen. 



Während des Bezugszeitraums hat die Strategie ihr nachhaltiges Investitionsziel erreicht, 
indem sie die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, des Produkts und der Praktiken aller im 
Portfolio vertretenen Positionen genauestens bewertet hat. Darüber hinaus hat der 
Anlageberater durch seine Fundamentaldatenanalyse sichergestellt, dass jedes im Portfolio 
enthaltene Unternehmen mindestens ein Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung erfüllt. 

Der Anlageberater bewertete die Unternehmen anhand einer firmeneigenen Scorecard, die 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt: Praktiken und Kultur, Geschäftsmodell 
und Produkt. 

Das UN-SDG-Mapping wurde vom Anlageberater durchgeführt und nicht davon beeinflusst, 
wie das jeweilige Unternehmen selbst seine Ausrichtung definiert. Das Investitionsteam legte 
eine Ausrichtungskennzahl für das SDG-Mapping und ein Ausgangsjahr für den Datenpunkt 
fest und verfolgte die Kennzahl über die Zeit hinweg. Das Team arbeitete mit mehreren 
Unternehmen speziell auf Grundlage dieser Kennzahl zusammen, um sicherzustellen, dass 
unsere Erwartungen über die Zeit hinweg erfüllt werden. 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert 

abgeschnitten? 

Nicht zutreffend. 

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

Nicht zutreffend. 

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 

abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das 

nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird? 

Nicht zutreffend. 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 

abgeschnitten? 

Nicht zutreffend. 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex 

abgeschnitten? 

Nicht zutreffend. 

 

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt 
die beworbenen 

ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 


